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RS OGH 1996/11/20 7Ob2306/96k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1996

Norm

UVG §3

Rechtssatz

Zahlt der Drittschuldner für mehrere Unterhaltsberechtigte, dann sind diese Zahlungen bei der Ermittlung des Erfolges

einer im Beobachtungszeitraum geführten Exekution im Verhältnis Einzelunterhalt zu Gesamtunterhalt aufzuteilen.
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